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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1998

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §53 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):95/08/0195

Rechtssatz

Handelt es sich bei den abgezweigten Beträgen jeweils nur um den Familienzuschlag, so wird dieser auch als

angemessener Teil iSd § 53 Abs 1 AlVG anzusehen sein.
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